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Anordnung 
, über die Bildung und das Statut 
des Forstwirtschaftlichen Instituts.

Vom 28. Juli 1964

Zur Verbesserung der wissenschaftlichen Führungs
tätigkeit im Wirtschaftszweig Forstwirtschaft wird im 
Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zen
tralen Organe des Staatsapparates folgendes an
geordnet:

§ 1

Bildung des Instituts

(1) Das Institut für Forsteinrichtung und Standorts
erkundung Potsdam wird in das Forstwirtschaftliche 
Institut umgebildet.

(2) Die Arbeitsgruppen des Instituts für Forsteinrich
tung und Standortserkundung in Schwerin, Potsdam, 
Weimar und Dresden werden entsprechend der terri
torialen Gliederung der 5 WB Forstwirtschaft in 
Außenstellen des Forstwirtschaftlichen Instituts um
gewandelt.

§ 2

Rechtliche Stellung und Sitz

(1) Das Forstwirtschaftliche Institut (nachstehend In
stitut genannt) ist juristische Person. Es untersteht dem 
Landwirtschaftsrat der Deutschen Demokratischen Re
publik. Das Institut hat seinen Sitz in Potsdam.

(2) Im Rechtsverkehr führt das Institut den Namen 
„Forstwirtschaftliches Institut“ Sitz Potsdam.

§ 3 

Aufgaben

Das Institut ist das wissenschaftlich-technische Zen
trum des Wirtschaftszweiges Forstwirtschaft. Ihm ob
liegen folgende Aufgaben:

1. planmäßige Weiterführung der Arbeiten des bis
herigen Instituts für Forsteinrichtung und Stand
ortserkundung (Durchführung der Vermessung, 
Standortserkundung und Forsteinrichtung im 
Volkswald, LPG- und Privatwald);

2. Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Perspektiv
plänen des Wirtschaftszweiges Forstwirtschaft. 
Schaffung von Grundlagen für die territoriale Pla
nung auf dem Gebiet der Forstwirtschaft in Zu
sammenarbeit mit den Büros der Gebiets-, Stadt- 
und Dorfplanung der Räte der Bezirke und ande
ren Institutionen;

3. Mitwirkung bei der Aufstellung des Planes „Wis
senschaftlich-technischer Fortschritt“ in enger Zu
sammenarbeit mit den wissenschaftlichen Institu
tionen, zuständigen Arbeitskreisen und den WB 
Forstwirtschaft;

4. Durchführung umfassender Betriebsanalysen im 
Rahmen der periodischen Zwischenprüfungen in 
den Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieben in Zu
sammenarbeit mit den WB Forstwirtschaft und 
den Organen der Finanzrevision und Beratung der 
Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe in Fragen der 
praktischen Wirtschaftsführung;


